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Öffentlich anerkannt als freier Träger der Jugendhilfe

Ausgezeichnet mit dem „Grünen Band“ für vorbildliche Talentförderung 2003

Postfach 11 56

91568 Bechhofen


An den behandelnden Hausarzt 

NEUES WAFFENRECHT - INFORMATION

über den Wortlaut des nötigen, hausärztlichen Attests (es ist kein psychologisches Gutachten nötig!) zur Ergänzung des Antrags für eine Ausnah​megenehmigung zum sportlichen Schießen unter 12 Jahren:
Laut definitiver Auskunft des Landratsamtes Ansbach (Waffenrechtsbeauftragter: Herr Fleischmann, Tel.: 0981/468-312) ist vom Gesetzgeber her kein bestimmter Wortlaut zur Be​stätigung der Eignung für das sportliche Schießen unter 12 Jahren vorgegeben. Es liegt also im Ermessen des Arztes wie er das Attest ausstellt.

Nach Aussage von Herrn Fleischmann genügt ein Attest des Hausarztes mit unten angegebenen oder ähnlichen Wort​laut.

Im Sinne der Jugendarbeit möchten wir Sie bitten die Kosten für dieses Attest so gering wie möglich zu halten. Herr Sven Kersten (Diplom-Mediziner in 91572 Bechhofen) berechnet zum Beispiel einen Betrag von 13,00 EUR!

Für Ihre Bemühungen im Sinne unserer Jugendarbeit danken wir Ihnen im Voraus schon ganz herzlich. Bei Fragen können Sie sich gerne an mich oder an den Waffenrechtsbeauftragen des Landratsamtes Ansbach Herrn Fleischmann wenden.

Mit freundlichen Schützengrüßen

SCHÜTZENVEREIN „EINIGKEIT“ 1922 e. V. BECHHOFEN

Jens Gärtner

Stv. Schützenmeister

Hiermit wird bestätigt, dass ............................................., geboren am ........................ von 






(Name des Kindes)


         (Geburtsdatum)

seiner körperlichen und geistigen Entwicklung her in der Lage ist am Schießsport 

teilzunehmen.

.....................................................................

(Stempel und Unterschrift des Arztes)

























